📌 Erinnerung an die Schulpflicht und Ferienregelungen
In Nordrhein-Westfalen besteht Schulpflicht (§ 41 SchulG NRW). Alle Schüler*innen müssen regelmäßig am Unterricht und an verbindlichen Schulveranstaltungen teilnehmen.
🗓️ Beurlaubungen
· Vor und nach Ferien sind Beurlaubungen nach § 10 Abs. 3 ADO nicht erlaubt.
· Nur zwingende Ausnahmefälle (z. B. familiäre Notfälle) können genehmigt werden.
· Urlaubsreisen oder günstigere Flugtermine sind kein Ausnahmegrund.
🚫 Folgen bei Pflichtverletzungen
· Unentschuldigtes Fehlen ist eine Ordnungswidrigkeit (§ 126 SchulG NRW).
· Es kann ein Bußgeld bis zu 1.000 € gegen Eltern oder volljährige Schüler*innen verhängt werden.
📌 Hinweis
Bitte planen Sie Ihre Urlaubszeiten so, dass die Schulpflicht eingehalten wird. Beurlaubungen sind rechtzeitig schriftlich bei der Schulleitung zu beantragen.
A.Theißen
Schulleiterin 

